
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 21 K-WWLG
 K-WWLG - Kärntner Wald- und Weidenutzungsrechte - Landesgesetz - K-WWLG
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§ 21

Allgemeine Regelungen für die Ablösung

durch Abtretung von Grund

 

(1) Für die Ablösung von Nutzungsrechten durch die Abtretung von Grund sind aus dem belasteten Besitz des

Eigentümers der verp4ichteten Liegenschaft, sofern keine anderweitige Vereinbarung zwischen dem Eigentümer der

berechtigten Liegenschaft und dem Eigentümer der verp4ichteten Liegenschaft getro6en wurde, solche

Ablösungsgrundstücke oder Teilflächen solcher Grundstücke auszuwählen, die nach ihrer nachhaltigen Ertragsfähigkeit

bei pfleglicher Bewirtschaftung die Deckung der abzulösenden Nutzungsrechte dauernd sichern.

 

(2) Aus dem nicht belasteten Besitz des Eigentümers der verp4ichteten Liegenschaft dürfen gegen seinen Willen

Ablösungsgrundstücke oder Teil4ächen solcher Grundstücke nur ausgewählt werden, wenn den Voraussetzungen

nach Abs 1 entsprechende Grundstücke nicht vorhanden sind.

 

(3) Bei der Abtretung von Grund ist auf die Abrundung der berechtigten und verp4ichteten Liegenschaften Bedacht zu

nehmen. Ein unvermeidbarer Unterschied zwischen dem Ausmaß der Nutzungsrechte nach der Regulierungsurkunde

und dem Ausmaß sämtlicher Nutzungen, die das Ablösungsgrundstück nach seiner nachhaltigen Ertragsfähigkeit

dauernd sichert, ist in Geld auszugleichen; das Ablösungsgrundstück ist so auszuwählen, dass der allenfalls

erforderliche Geldausgleich zehn Prozent des Wertes des abgelösten Nutzungsrechtes nicht übersteigt, es sei denn,

dass der Eigentümer der berechtigten Liegenschaft einem höheren Geldausgleich zustimmt.
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